
Zusatzfrage von  
AM Hochgartz 
1. Dürfte dort eine neue Anlage errichtet werden? 
Antwort: 
Die luftverkehrsrechtlichen Bestimmungen greifen erst bei Anlagen ab einer Höhe von über 100 
Metern. Insofern wäre eine niedrigere Ersatzanlage möglich, aber nicht rentabel gewesen. Sie 
hätte aber nicht an diesem Ort errichtet werden können, da dies nicht als Bestandsschutz gelten 
würde.  
 
2. Wie ist der Sachstand Windkonzentrationszone? 
Antwort: 
Der Rhein-Sieg-Kreis, als Genehmigungsbehörde, wird ein Gutachten in Auftrag geben, ob 
dieser Windpark tatsächlich dieses Drehpunkt für den Köln/Bonner Flughafen beeinträchtigt oder 
nicht. 
Wenn das Gutachten ergibt, dass dies nicht der Fall ist, wird der Rhein-Sieg-Kreis 
voraussichtlich die Genehmigung erteilen. Dann wird, wie in anderen Fällen auch, 
voraussichtlich das Bundesamt für Flugaufsicht gegen diese Genehmigung klagen. 
 
AV Dr. Kuhn 
Wenn es eine Klage geben würde, wird dann keine Entscheidung mehr in diesem Jahr gefällt? 
Antwort: 
Wenn es beklagt wird, wird dies voraussichtlich so sein. 


